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Für Ihre spätere Tätigkeit bei der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) ist es 
wichtig, dass Sie in der Lage sind, sich mit Gesetzestexten zu befassen, diese verstehen und 
Zusammenhänge erkennen können. 
 
Für die Vorbereitung auf unser Video-Interview empfehlen wir Ihnen, sich etwas Zeit zu 
nehmen. 
 
Bitte bereiten Sie sich vor, indem Sie sich mit den nachfolgenden Gesetzesvorschriften 
vertraut machen. 
 
Es handelt sich um Sachverhalte, die Ihnen während einer zukünftigen Tätigkeit bei der 
DRV Bund täglich begegnen können. 
 
Wir erwarten, dass Sie sich in Vorbereitung auf unseren Termin mit dem Inhalt der 
Vorschriften auseinandergesetzt haben und wissen, worum es geht. 
 
Gern können Sie sich Notizen oder Vermerke anfertigen und die Gesetzesvorschriften 
ausdrucken, die Sie zur Beantwortung unserer Fragen während des Video-Interviews 
heranziehen können. 
 
Unsere Fragen werden die Themengebiete Altersrente, Wartezeit sowie 
Zugangsfaktor, Kindererziehungszeiten und Versicherungspflicht betreffen. 
 
Für eine vollständige Beantwortung unserer Fragen reichen die nachfolgend aufgeführten 
Paragrafen des Sechsten Sozialgesetzbuchs (SGB VI) aus.  
 
Für nähere Erklärungen der Fachbegriffe nutzen Sie gerne folgende Lexika:  
 

• Lexikon | Leichte Sprache | Deutsche Rentenversicherung 
 

• Glossar | Deutsche Rentenversicherung. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. 

 

 

  

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/LS/Service/_lexikon/lexikon_node.html
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Service/Glossar/glossar_node.html
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Thema: Altersrente  

§ 34 Voraussetzungen für einen Rentenanspruch 
 
(1) Versicherte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Rente, wenn die für die 
jeweilige Rente erforderliche Mindestversicherungszeit (Wartezeit) erfüllt ist und die 
jeweiligen besonderen versicherungsrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen 
vorliegen. 
 
(2) Nach bindender Bewilligung einer Rente wegen Alters oder für Zeiten des Bezugs einer 
solchen Rente ist der Wechsel ausgeschlossen in eine 
1. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 
2. Erziehungsrente oder 
3. andere Rente wegen Alters. 
 
§ 35 Regelaltersrente 
 
Versicherte haben Anspruch auf Regelaltersrente, wenn sie 
1. die Regelaltersgrenze erreicht und 
2. die allgemeine Wartezeit erfüllt haben. 
 
Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht. 
 
§ 36 Altersrente für langjährig Versicherte 
 
Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für langjährig Versicherte, wenn sie 
1. das 67. Lebensjahr vollendet und 
2. die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt 
haben.  
 
Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 63. Lebensjahres 
möglich. 
 
§ 37 Altersrente für schwerbehinderte Menschen 
 
Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie 
1. das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
2. bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) 
anerkannt sind und 
3. die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. 
 
Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62. Lebensjahres 
möglich. 
 
Auszug aus § 50 Wartezeiten 
 
(1) Die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren ist Voraussetzung für einen 
Anspruch auf 
1. Regelaltersrente, 
2. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und 
3. Rente wegen Todes. 
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Die allgemeine Wartezeit gilt als erfüllt für einen Anspruch auf 
1. Regelaltersrente, wenn der Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen hat, 
2. Hinterbliebenenrente, wenn der verstorbene Versicherte bis zum Tod eine Rente bezogen 
hat. 
 
(2) Die Erfüllung der Wartezeit von 20 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf 
Rente wegen voller Erwerbsminderung an Versicherte, die die allgemeine Wartezeit vor 
Eintritt der vollen Erwerbsminderung nicht erfüllt haben. 
 
(…) 
 
(4) Die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch auf 
1. Altersrente für langjährig Versicherte und 
2. Altersrente für schwerbehinderte Menschen. 
 
Auszug aus § 51 Anrechenbare Zeiten 

(1) Auf die allgemeine Wartezeit und auf die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren werden 
Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet. 
 
(2) Auf die Wartezeit von 25 Jahren werden Kalendermonate mit Beitragszeiten aufgrund 
einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage angerechnet. 
Kalendermonate nach § 52 werden nicht angerechnet. 
 
(3) Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle Kalendermonate mit rentenrechtlichen 
Zeiten angerechnet. 
 
(…) 
 
Auszug aus § 55 Beitragszeiten 
 
(1) Beitragszeiten sind Zeiten, für die nach Bundesrecht Pflichtbeiträge (Pflichtbeitragszeiten) 
oder freiwillige Beiträge gezahlt worden sind. 
Pflichtbeitragszeiten sind auch Zeiten, für die Pflichtbeiträge nach besonderen Vorschriften 
als gezahlt gelten. Als Beitragszeiten gelten auch Zeiten, für die Entgeltpunkte 
gutgeschrieben worden sind, weil gleichzeitig Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung oder Zeiten der Pflege eines pflegebedürftigen Kindes für mehrere Kinder 
vorliegen. 
 
(…) 
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Auszug aus § 77 Zugangsfaktor 
 
(1) Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter der Versicherten bei Rentenbeginn oder 
bei Tod und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der Ermittlung des 
Monatsbetrags der Rente als persönliche Entgeltpunkte zu berücksichtigen sind. 
 
(2) Der Zugangsfaktor ist für Entgeltpunkte, die noch nicht Grundlage von persönlichen 
Entgeltpunkten einer Rente waren, 
1. bei Renten wegen Alters, die mit Ablauf des Kalendermonats des Erreichens der 
Regelaltersgrenze oder eines für den Versicherten maßgebenden niedrigeren Rentenalters 
beginnen, 1,0, 
2. bei Renten wegen Alters, die 
a) vorzeitig in Anspruch genommen werden, für jeden Kalendermonat um 0,003 niedriger als 
1,0 und 
b) nach Erreichen der Regelaltersgrenze trotz erfüllter Wartezeit nicht in Anspruch 
genommen werden, für jeden Kalendermonat um 0,005 höher als 1,0, 
 
3. bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und bei Erziehungsrenten für jeden 
Kalendermonat, für den eine Rente vor Ablauf des Kalendermonats der Vollendung des 65. 
Lebensjahres in Anspruch genommen wird, um 0,003 niedriger als 1,0, 
 
4. bei Hinterbliebenenrenten für jeden Kalendermonat, 
a) der sich vom Ablauf des Monats, in dem der Versicherte verstorben ist, bis zum Ablauf des 
Kalendermonats der Vollendung des 65. Lebensjahres des Versicherten ergibt, um 0,003 
niedriger als 1,0 und 
b) für den Versicherte trotz erfüllter Wartezeit eine Rente wegen Alters nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze nicht in Anspruch genommen haben, um 0,005 höher als 1,0. 
 
(…) 
 
 
Hilfestellung  
Um den Abschlag oder Zuschlag für eine Rente zu berechnen, empfiehlt sich folgende Formel 
anzuwenden:  
 

➔ Kalendermonate (Anzahl der Monate vor oder nach Erreichen der Altersgrenze) x 
Faktor (0,003 oder 0,005) x 100 = X%  
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Thema: Kindererziehungszeiten 

Auszug aus § 56 Kindererziehungszeiten 
 
(1) Kindererziehungszeiten sind Zeiten der Erziehung eines Kindes in dessen ersten drei 
Lebensjahren. Für einen Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 Erstes 
Buch) wird eine Kindererziehungszeit angerechnet, wenn 
1. die Erziehungszeit diesem Elternteil zuzuordnen ist, 
2. die Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt ist oder einer solchen 
gleichsteht und 
3. der Elternteil nicht von der Anrechnung ausgeschlossen ist. 
 
(2) Eine Erziehungszeit ist dem Elternteil zuzuordnen, der sein Kind erzogen hat. 
Haben mehrere Elternteile das Kind gemeinsam erzogen, wird die Erziehungszeit einem 
Elternteil zugeordnet. Haben die Eltern ihr Kind gemeinsam erzogen, können sie durch eine 
übereinstimmende Erklärung bestimmen, welchem Elternteil sie zuzuordnen ist. 
(…) 
 
(3) Eine Erziehung ist im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgt, wenn der 
erziehende Elternteil sich mit dem Kind dort gewöhnlich aufgehalten hat. 
Einer Erziehung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht gleich, wenn der erziehende 
Elternteil sich mit seinem Kind im Ausland gewöhnlich aufgehalten hat und während der 
Erziehung oder unmittelbar vor der Geburt des Kindes wegen einer dort ausgeübten 
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit Pflichtbeitragszeiten hat. 
Dies gilt bei einem gemeinsamen Aufenthalt von Ehegatten oder Lebenspartnern im Ausland 
auch, wenn der Ehegatte oder Lebenspartner des erziehenden Elternteils solche 
Pflichtbeitragszeiten hat oder nur deshalb nicht hat, weil er zu den in § 5 Abs. 1 und 4 
genannten Personen gehörte oder von der Versicherungspflicht befreit war. 
 
(4) Elternteile sind von der Anrechnung ausgeschlossen, wenn sie 
(…) 
2. während der Erziehungszeit zu den in § 5 Absatz 4 genannten Personen gehören 
(…) 
 
(5) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf des Monats der Geburt und endet nach 36 
Kalendermonaten. Wird während dieses Zeitraums vom erziehenden Elternteil ein weiteres 
Kind erzogen, für das ihm eine Kindererziehungszeit anzurechnen ist, wird die 
Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere Kind um die Anzahl an Kalendermonaten 
der gleichzeitigen Erziehung verlängert. 
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Auszug aus § 5 Versicherungsfreiheit 
 
(…) 
 
(4) Versicherungsfrei sind Personen, die 
1. nach Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde, eine Vollrente 
wegen Alters beziehen, 
2. nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden 
kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen oder 
die in der Gemeinschaft übliche Versorgung im Alter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhalten 
oder 
3. bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren oder nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung erhalten haben. 
 
(…) 
 

Thema Versicherungspflicht  

Auszug aus § 1 Beschäftigte 

Versicherungspflichtig sind 

1. Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind; 

während des Bezuges von Kurzarbeitergeld oder von Qualifizierungsgeld nach dem Dritten 

Buch besteht die Versicherungspflicht fort, 

2. behinderte Menschen, die 

a) in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in Blindenwerkstätten im Sinne 

des § 226 des Neunten Buches oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit oder bei einem 

anderen Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches tätig sind, 

b) in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine 

Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in 

gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu zählen auch Dienstleistungen für den Träger 

der Einrichtung, 

3. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Berufsbildungswerken oder 

ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden 

sollen; dies gilt auch für Personen während der individuellen betrieblichen Qualifizierung im 

Rahmen der Unterstützten Beschäftigung nach § 55 des Neunten Buches, 

4. Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher 

Gemeinschaften während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und während der Zeit ihrer 

außerschulischen Ausbildung. 

 


